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Strafrechtliche Aspekte des Produktionsrisikos
Das neue ökonomische System der Planung und Lei
tung der Volkswirtschaft stellt höhere Anforderungen 
an die leitenden Wirtschaftsorgane. Es ist mit einer 
„wesentlichen Erhöhung der Verantwortung der Werk
leiter verbunden“1. An die „Qualifikation, das Ver
antwortungsbewußtsein und die Entscheidungsfreudig
keit der Leiter (werden) höhere Ansprüche als bisher 
gestellt“2. Es müssen Leiter sein, die „perspektivisch 
denken können, die den Mut haben, Risiken zu tra
gen, und die ihre eigene Arbeit und die ihrer Mit
arbeiter ständig daran messen, ob auch der höchste 
Nutzen für unsere Volkswirtschaft und damit für un
ser Volk herauskommt“3 * 5. Wer so- handelt und entschei
det und dabei ein vertretbares Risiko auf sich nimmt, 
muß die Gewißheit haben, daß er für dabei mög
licherweise auftretende schädliche Auswirkungen straf
rechtlich nicht zur Verantwortung gezogen wird. In 
der Sowjetunion wurden schon vor längerer Zeit* und 
unlängst’’ Beiträge zu strafrechtlichen Problemen des 
Produktionsrisikos veröffentlicht. Auch bei uns sind 
erste Ansätze zu erkennen, diese Problematik zu 
lösen6 *.
Selbstverständlich darf es sich bei einem anerkannten 
Risiko nicht um leichtfertige und abenteuerliche, son
dern muß es sich um verantwortungsbewußt über
nommene und gesellschaftlich vertretbare Entscheidun
gen handeln. Das Recht auf Risiko muß also moralisch 
und rechtlich anerkannt werden. Dadurch wird das 
Verhalten der Menschen, die eigenschöpferisch, mutig 
und kühn vorwärtsschreiten, aktiviert. Ihre Initiative 
und Entscheidungsfreudigkeit wird gefördert. Gleich
zeitig wird ihr Verantwortungsbewußtsein gehoben, 
denn leichtfertige, vermessene, ’auf „gut Glück“ vor
genommene Handlungen bleiben strafrechtlich rele
vant. Verletzungen des Arbeitsschutzes, verbrecherische 
Unwirtschaftlichkeit, ungerechtfertigte Vergeudung 
staatlicher Mittel usf. dürfen nicht mit der Notwen
digkeit eines „Risikos“ begründet werden. Die gesetz-
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liehe Regelung des Produktionsrisikos hat also eine 
große stimulierende Bedeutung.

Zum Begriff des Produktlonsrisikos
Für das Risiko ist das Moment des Ungewissen und 
gerade deshalb Gefährlichen charakteristisch. Des wei
teren wird es durch das Moment des Zufälligen ge
kennzeichnet. Eine Risikohandlung liegt generell dann 
vor, wenn Ablauf und Ausgang eines Unternehmens 
nicht voll übersehen, beherrscht und „dirigiert“ wer
den können, weil bestimmte wissenschaftliche Erkennt
nisse bzw. Erfahrungswerte gänzlich fehlen oder weil — 
um einen bedeutenden volkswirtschaftlichen Nutzen zu 
erzielen — bekannte Gefahrenmomente, die zwar wei
testgehend eingedämmt, nicht aber gänzlich ausge
schaltet werden können, in Kauf genommen werden 
müssen. Mit der Risikohandlung sind somit stets zwei 
Möglichkeiten unlöslich verbunden: die des Gelingens 
und die des Mißlingens. Welche Möglichkeit zur Rea
lität wird, ist u. a. eine Frage des Zufalls. Aber keine 
Frage des Zufalls darf es sein, ob ein Mensch wegen 
des zufällig eingetreteneü. Schadens strafrechtlich zur 
Verantwortung gezogen wird oder nicht. Das Recht 
muß begrifflich die Kriterien und Voraussetzungen, 
welche es gestatten, ein Risiko einzugehen, fixieren 
und somit von vornherein eine fehlerhafte und schäd
liche, vom (zufälligen) Erfolg oder Mißerfolg her rück
schauende Einschätzung aussehließen. „Das Recht auf 
ein gerechtfertigtes Risiko, das Recht auf schöpfe
rische Tat hat in unserer Gesellschaft keine geringere 
Bedeutung als das Gesetz, das unsere Menschen mit 
dem Recht auf Notwehr ausrüstet, mit dem Recht, 
solche Talen zu begehen, die unter gewöhnlichen Um
ständen strafbar, aber in der konkreten Lage lobens
wert sind“, schreibt G r i n b e r g  und definiert das 
gerechtfertigte Produktionsrisiko als ein „rechtmäßiges 
Heraufbeschwören einer Gefahr mit dem Ziele, gesell
schaftlich nützliche Produktionsergebnisse zu erreichen, 
die mit gewöhnlichen, nicht riskanten Mitteln nicht er
reicht werden können“1.

Notstand — Pflichtenkollision — Risiko
Enge Berührungspunkte zur gesamten Risikoproble
matik hat das Institut des Notstands. Auch das In
stitut der Pflichtenkollision — ein Rechtfertigungs
grund, der auf gewohnheitsrechtlichen Grundsätzen 
basiert — hat enge inhaltliche Beziehungen zu Risiko
handlungen8.
Das Spezifische des gerechtfertigten und rechtmäßigen 
Risikos besteht im Unterschied zum Notstand und zur 
Pflichtenkollision nicht darin, einen drohenden Scha
den abzuwenden. Der Zweck der Risikohandlung be
steht in erster Linie darin, für die Gesellschaft etwas 
äußerst Nützliches erreichen zu wollen, o h n e  daß 
Bedingungen gegeben sind, die, wenn die riskante 
Handlung unterlassen würde, mit mehr oder minder 
großer Wahrscheinlichkeit bzw. sogar mit Notwen
digkeit zu einem erheblichen Schaden führen. Das 
trifft m. E. vornehmlich auf das Neuerer-, Entwick- 
lungs- und Experimentalrisiko zu.
Daneben gibt es viele Handlungen, die begangen wer
den. um große volkswirtschaftliche Werte nicht zu
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